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Ausfüllanweisung für Leihmaterial vom DV Bamberg

Als Eingangsdatum gilt der Tag des Eingangs per Mail oder Fax oder Post beim DV Bamberg.

Eine Bestätigung, ob Material ausgeliehen werden kann, erfolgt durch die DV-Geschäftsstelle.

Eine verantwortliche Person ist immer anzugeben.

Die Abholung muss mit der Geschäftsstelle vereinbart werden und richtet sich nach deren Anwesenheit im Dienst.

Die Geschäftsstelle führt eine Übersicht, wann welcher Verein etwas ausgeliehen hat und wann er es wieder zurückbringen wird. Die Verleihung geht nach Eingang der Beantragung, d. h. der Verein, welcher als erstes beantragt, hat vorrangigen Anspruch auf das Material.

Das Pfand ist immer in der Geschäftsstelle pro Leihstück passend zu hinterlegen (da die Geschäfts-stelle keine Kasse führt!) und wird dann zurückbezahlt, wenn das Material auf Sauberkeit, Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit geprüft wurde. Sollte Material verschmutzt, unvollständig oder funktionsuntüchtig abgeliefert werden, wird zunächst die Pfandgebühr einbehalten. Sollten Reparatur- oder Reinigungskosten anfallen bzw. Ersatzkosten den Pfandbetrag übersteigen, wird es dem Verein in Rechnung gestellt.

